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Da die in den grol)en Parkanlagen einer ostdeutschen Grol}sladl
bestehende Gaststätte bei weitem nicht mehr den Anforderungen als
ErholungssJäHe genügte, hall  die Stadlverwallung ,einen Wettbewerb
ausgeschrieben, um Entwürfe für eine gro e und neuzeitliche Parkgasf
stätte zu erhalten. Wir ver61fentlichen hier den in engere Wahl g e 
kommenen Entwurf unseres Mitarbeiters, Architekf H. Kau I j u ,
Königsberg Pr.

Der WeHbewerbsausschreibung entsprechend hat der Architekt eine
gro!Jzügige Erho!ungsstätJe für die Gro stat:ljbevÖlkerung gepJant. Die
Parkgasfsfä!le ist Olm Ende einer grol}en Allee landschaftlich so in dem
Wegesystem des Parks angeordnet, da  sich dem ankommenden Gast
die ganze Anlage darbieief und dadurch einladend wirk!. Als Blick
pu kt siehLin der Achse der Hauptallee das Blumenhaus. Die Terrassen
der G.astsfätfe Hegen durch ihre Südwes!!age den grö ten Tel! des
Tages in der Sonne und von a!Jen Plätzen aus hai der Besucher heien
Ausblick auf die Parkanlagen.

In dem klar gegliederten Grundri . Jritt der Saalbau mit seinen
600 Sitzplätzen und Buhnenanlage besonders hervor. Dem Hauphaum
ist eine gro e Halle vorgclageil, in der sid1 die Kleiderab!agen, Ab

Entwud für einD hcu:r:eiUiche ParkgaststäUe !neiner ostdeutschen Großstadt.
L-a ge p I cl n. Der Umriß der bestehenden Gaststätte ist zum Vergleich ein
g e 1ragen
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Entwurf für eine neuzeitliche ParkgCilslstäUe in einer ostdeutschen GroiJsladt. Anslchl der Wes I 5 e i t e des Bauwerks vom Park aus
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Entwurf für oine neuJ:cilliche ParkgaslstäUe in einer ostdeutschen GroflSladt. Ansicht der Süd 5 c i t e des Bauwerks von der Hauptallee aus;
das Blumenhaus steht in der Achse der H<'Iuptallee
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Entwurf tür eine neuzeitliche Parkga.ststälte in einer ostdeuhchen Großstadt.
des Gastwirts; rechis: Quer5chniU durch den Saal bau

Die 0 s j sei te der" Gilstslatte mit Blick zum Wilt5cha1tshof und Wohr.haus
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Entwurf für eine neuzeitliche ParkgClststäUe in einer ostdeubchen Großstadt. Blick vom Park. auf die No r ci sei todes Bauw,Hi(s; fechls  Querschnitt durch
den Gaststältenbau und .durch das Blumenh<ius

orte usw. beiinden. Die GasJräume, die auch von der Halle aus be
treten werden können, sind durch mehrere Fal/füren leicht zu unter
teilen. Die Wirfschaffsräume haben eine gu!e Verbindung mit den
Gcdräumen, wodurch die Bedienung der Gäsfe au erordenHich
erJeich!ert ist.

Das Schaubild und die AuIJenansichien der Parkgaststätte zeigen die
einfache aber wirkungsyol1e Gesfaltung.

Bei 632 cbm zu je 28 RM errechnen sich fur den Saalbau 177000
RM, für die Kellergasislätte, die Gasträume im Erdgescho  und für das
Wohnhaus sind zusammen 5350 cbm ermiHelt, so daf) sich bei einem
Kubikmeferpreis von 32 RM 161000 RM Baukosten ergeben, D'e Ero
gescho veranda und die ubrigen Keller werden bei 2832 cbm zu je
25 RM 70800 RM kosten. Es ergeben sich also insges<Jm; 409000 RM
als reine Bausumme.
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In Nr. 36/1940, Seite 1 (Bauwesen - Bauwirtschaft - Bauhandel)
unserer Zeitung haben wir eine Entscheidung des Reichsgerichts zur
Frage der "Leichtfertigen Gewährleistung einer Bausumme" besprochen.
Es besteh! die Gefahr, daIJ das dort für den Archifekien bzw. Bauaus
führenden günstige ,Ergebnis in Verkennung seiner tatsächlichen Bedeu
tung auf Fälle angewandt wird, die ganz anderer recht1Jcher Beurtei!ung
unterliegen. Wir denken hierbei insbesondere an die Möglichkeit, da
der in diesen nicht ganz leichten Rechtsfragen weniger unterricnleie Bau
fachgenosse die Freiste11ung von der Gewährleistung a u eh auf Fäll e
be z i e h t, in denen sicn eine Preisgrenze aus der Vereinbarung einer
PauschaJyergürung ergibt. Seide Fälle beziehen sich wohl wir t s ch a f t
I i ch auf die Fes t leg u n gei n erb e s tim m f e n Bau s u m me
vor Beginn der Sauausführung, aber sie sind rechtlich weder ähnlich noch
gar gleich gelager!.

Worin Hegt nun der grundsälzliche Unterschied zwischen der G;
währleistung einer bestimmten ,Bausumme und der Vereinbarung eines
Pauschalpreises? Zu den Fragen der Vereinbarung eines Pauschalpreises
haben wir in unserer Zeitung schon des öfteren auslührlid1 SteIlung ge
nommen. Der Pauschalpreis bedeutet, da  der Bauausführende sich ver
pflichtet, die dem Bauvertrage entsprechende Gesamfleistung zu dem
festen vereinbarten (eben pauschalen) Vergütungsbefrage auszuführen,
ohne Rücksicht auf die einzelnen Tei!!eistungen, die zum Bewirken der
Gesamt!eistung erforderlich werden. Hieraus foJgl, daf} auch dann die
GesamtJeistung grundsäJzJich für den .festgesetzten Preis  u bewirken ist,
wenn im Leistungsverzeichnis einzelne erforderliche TeUleislungen nicht
ausdrucklich genannt sind. Wenn naWrlich au(;h wirlscha!Hich dem Paus(;h
preise d:e Bindung innewohnt, mit dem genannten Bauaulwand (Bau
summe) würden die Sauabsichfen des Aullraggebers er!üJIt werden, so
kann ni eh I gl eich 9 e set z t wer den: Pauschsumme = Gesamf
bauleistung = Gewährleistung eines bestimmten Bauaufwandes. Leider
wird auch in der.Literatur hier nicht immer deutlich die notwendige
scharfe Grenze gezogen. Bei der Pauschalsumnle erschöpft sich die Ver
pflichtung des Auftraggebers darin, diese Summe zu zahlen. Kommi der
Ausführende mit seinen Kosten mil dem Pauschbe-lrage nicht aus, so in
teressier/ das den Bauherrn nicht. Mit anderen Worfen: Vergüfung und
tatsächlicher Kosten ufwand sind in ,weitem Ma e voneinander losgelöst.
Es gibt nafürlich eine Reihe von Fällen, in denen über den pauschalen
Betrag hinaus der Ausführende berechtigte Zahlungsansprüche an den
Bauherrn stellt. In erster Linie sind das die Fälle, in denen es sich nicht
um den Aufwand des Ausführenden ,handeIl, sondern um Mehr
lei stu n gen, Beispiel: StaH der im Leislungsverzeichnis vorgesehenen
Betonstufen für die Vor/reppe werden Nafursteinstulen verwende!. Ein
weiterer Ausnahmefall würde sein, da  Materialpreise ausdrücklich zum
Bestandteil der piluschalen Vergütung gemachi worden sind. Hier
würde bei Preiserhöhungen durchaus eine Nachforderung möglich sein.
Uber diese off recht schwierigen Grenz/ragen kann hier nicht mehr ge
sagt werden. Die sind schon im anderen Zusammenhange ilusflihrJich
behandelt worden und betreHen nicht das heutige Ther113. Also E'S iS:i
daran feslzuha1ten, da  sich beim Pauschalpreisverlrage die Zahlungs

verpflichtung des Bauherrn grundsätzlich mit der ?auschsumme erschöpfL
Verluste, die durch Mehraufwendungen dem Ausführenden. erlls:eher'l,
Iha! dieser selbst zu fragen.

Anders bei der Gewährleish.mg einer bestimmten Bausumme. 00
wohl auch hier eine ganz bestimmte Summe zum Gegensland der Ver
einbarungen gemacht worden ist. Das Gar an t i e ver S 0 r e ci-! e 1",
eine bestimmte Bausumme einzuhi3lfen, isl wohl auch Be;,tdndfe:r des
Bauvertrages, aber es genief:!t dennoch eine ge ',11 : s seS e j b 5 f ci :1 
cl i g k ei t, ist etwas Zu s ä f z i i eh e s. Der Pauschpre;s is  a:rek: eier
Baupreis. Zunächst ist in der Rechisprechung das Garantieve, prache'1
nicht so aufgefa t worden, als sei es unums!öi)!ic:h an de;"! cen,'EiMe;;
lesten Betrag gebunden. Ein gewisser Spie!wu'11 wurde ;nei$t aLs g2
geben angenommen. tn einer Entsche:dur1g sind e:n:-;J"f 3 v.;.{. C;'
Garantiesumme genannt worden. Vor de'iH!:g !:ei:"!:;ch wi!:klH:&, "l
Auslegungen des Garantieversprechens 'si a!Ierdings ZLt V,'2r:1 :"\. E::1
Beispie! mag den Unierschied zwischen Pa:J chwe:£ :.J,d g2',';t:'v:eis!€- 2'
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erschöpfe'n, Sie m'üs sen es aber nicht. Auchdaruber hinaus können
SchadenersBfzansprüche des Bauherrn entstehen, so z. B. wenn durch die
höheren Baukos!en Sonderkosten der Geldbeschaffung entsfehen oder
höhere als die.vorgesehenen Mieten geforderfwerden mü ten, hier
durch aber zur Baufinanzierung vorgesehene öffentliche Zuschu geJd9r
entfallen. Alle diese Schadenersatzansprüche können beim Pauschpreis
überhauplnicht zur Sprache gelangen. In dem vom Reichsgerichf)ef:d
entsclli'edenen Falle ist die Haliung des Bauausführengen für das Ober
schreiten der zugesicherlen Bausumme deshalb folgerichtig nur mit
Rücksicht auf die Forderungen von Treu und Glauben abge!ehnf worden.
In dem aufgezeigten Tatbestand ist das berechtigt, aber nichf immer
kann das Argument von Treu und Glauben :zu einer Ablehnung der An
sprüche des Bauherrn führen. A!so jeder Fall isl hier nach seinem be
sonderen Talbestande zu beurieilen, Durchaus kann auch eine Verurlei
Jung des Hauausführenden zum ,Ersatze eines vielleicht sogar recht er
heblichen Schadens ausgesprochen werden. Der Allgemeinfal! des
Pauschpreises ist daher grundsätzlich rechtlich gleich gelagert, Schwierig
keiten 'entstehen hier nur bei der i a t s ä ch I i ch e n Ab g ren z u n g
zwischen Mehraufwand und Mehrleistunqen. Bei der GewährJeisfung
einer festen Bausumme dagegen ist in jedem einzelnen Falle auf die
Schadenfrage abzu.stellen.

Die 'Entscheidung des Reichsgerichts isl sehr zu begrü en und richtig
verstanden, recht geeignef( Klarheit in die Schadenfrage zu bringen. Der
Fall darf aber nicht verallgemeinert werden, denn sonst könnten dem
Bauausführenden, der glaubt, einen absolut sicheren Proze  zu führen,
recht üble Enltimschungen widerfahren. Auf k ein e n Fa J I aber darf
das Ergebnis von der heiste!lung der Haftung im entschiedenen Falle

. nun so auf Fälle des Pauschalpreises angewan.dl werden, da  gesagt

!111 !II1 l!fiet7 lal!fi$ a 1
Torstahl ist ein neuer hochwertiger Baustah!, der nur als Rundslah!

und auch nur mit Durchmessern von 6 bis 26 mm hergesteJlt wird. Schon
rein äu erlich unterscheidet er sich ,VOn den sonst gebräuchlichen Rund
stählen durch den schraubenförmig auf seiner Oberfläche 'Verlaufenden
zweifachen Gral. Dieser verleiht ihm eine unzweideufige Kennzeichnung
und lä t zugleich auch einen deullichen Sch!u  auf die Art seines IHer
s/el!ungsver/ahrens zu. Au erdem verleihf er ihm auch seinen Namen,
denn die erste Silbe des Wortes "Torstah!" ist dem Warf "Torsion"=Ver
drehung oder Yerwindung, entnommen. Daraus ergibl 5ich, da  dieser
neuartige Torstahl durch Verwinden eines Runds/ahles besonderer Art
hergestel1f wird. Der Verwindungsvorgang, den t'r dabei qurchmachen
mu , ;sf zugleich eine all erordenflfch scharfe und wirksame Güteprü
fung, die nur vollk()mmen einwandfreie Stähle auszuhalten vermögen.
Nicht völlig einwandfreie Stäbe lassen sich als solche erkennen und
werden soforl ausgemustert.

Sein 'Entslehen verdankt der Torsiahl den Bestrebungen, die Vielzahl

wird, die Vereirlbarung eines lesten Preises sei eine relative und daher.
je cl e FesfpreisvereinblJrung, sowohl die über die Vefgüt.ung (Pausehal_
prei5) als auch über die Gewährleistung der festen Bausumme keine un
umstö liche. Für den Bauausführenden bestehen in bei den Fäll en
erhebliche wirtschaf/liche Gefahren, daran mäqe er immer bei Bindungen
an;eine feste obere Baukostengrenze denken. '

Schliel}1ich bedarf die erwähnfe Entscheidung auch noch einige Be
achtung vom Standpunkte der Preispo!ilik. Die Grundsätze von Preis
'klarheit und Preiswahrheil dürften bei leichtfertiger Gewährleistung
einer festen Bausumme denn doch wohl nichi so eingehalten worden
sein, wie es die P re i s ver a nt w 0 r tun g erfordert, >Leichtfertige
Bindungen an feste Beträge für die Gesamiaufwendungen für ein Bau
vorhaben sind abzulehnen. Handelf es sich um einen Pauschalpreis, so
übernimmt der Bauausführende leichtfertig ein Wagnis, da  seine Ver
pflichtungen gegenüber sei n e m Be f r i e b e und der gesamten Bau
wirtschaft gegenüber sfark vernachlässigt. Gewährleistet er leichtfertig
eine Bausumme, so isf das im gleichen Ma e verwerflich, -aber er bürdet
sich zu allem noch ein. recht beachHiches Proze wagnis auf. Nicht immer
liegen die Voraussetzungen für den leichtfertigen. Fachgenossen so gpn
stig, wie in dem entschiedenen Falle. Es ist daher z w i n gen d nor
wendig, darauf hinzuweisen, da  die Enlscheidung bei weifem nicht so
eine Freistellung von den Bindungen an eine feste Bausumme bedeutet,
wie es, dem baufachlichen leser auf den ersten Blick erscheinen mag.
Wir warnten schon einmal davor, sich trügerischen Hoffnungen bei
'Rechtsstreiligkeit€;l hinzugeben, indem man sich mit bequemen Gedan
ken .der gleiche Fall wie der entschiedene liege vor, die Sache se;
goldkfar", den klaren Blick fÜr die Gefahren und für die - Wirfschafts
verantwortung - - vernebelt.

Dipl.-Ing. Ca s t ne r, Berlin.

der bisher auf dem MCirkfe befindlichen hochwertigen ,Betonstäh!e zu
vermindern und vor aHem dem !Baufach und dem Konstrukfeur einen
Stahl zur Verfügung zu steJ!en, der sich info!ge seines runden Quer
schnittes leicht berechnen lä f. Oie IFestigkoilseigenschaHen dieses neuen
Tor51ahles sind sehr günstig.

Dieser neue ,Betonslahl ist fÜr alle Arien von Baukon>iruktionen des
'Eisenbetonbaues und für Beanspruchungen Von 1800 bzw. 2000 kg/qcm
zugelassen. Mit se,iner Jaufenden Herstellung wurde ,Mitte dieses Jahres
begonnen,

Torstahl enthält keine devisenpTlichfigen Zusatzstoffe wie Kupfer, Sili
zium, Mangan und dergleichen. Er ist ferner ausgezeichn.et durch eine
hohe Zug- und ,oruckfestigkeit und bereitet als Rundstahl auch keine be
sonderen Schwierigkeifen beim Biegen. Besonders wichtig fijr seine Ver
arbeifung als ,Betons/ah! isl aber der Umstand, da  er in Anbelracht
seiner eigenartigen Querschniltsausbildung in" seiner Verbundwirkung
und Hafffestigkei! ,im Beion besonders gut ist.

W@!Ji EU!ll1 lea swel'e  bel l!II1derl!fi!ll1CJ! dllEr Ja !fe$!fl)hni1De'e!ll1
In der Praxis faucht häufiger die Frage auf, welchen 'Ein.flu  Mietrück

gänge auf die Einheitswerte des Grundbesi/z€s haben können, Grund
sälzlich mu  dar n festgehalten werden, da!, für die Fortschreibung und
NachfeslsteHung von Einheifswetfen des Grundbesitzes bis auf weiteres
die Werlverhältnisse vom i. Januar 1935 maf)gebend bleiben. Hinsichl
lieh des tal s a ch J i ch e n Zu s t a n d s des .Grundbesitzes (Bestand,
bauliche Verhältnisse usw,) komm/ es auf den Fortschreibungs- oder
Nar:hfeststeIlungszeiipunkt an (9 3 a RBewDV.). Diese Vorschrift lehnt
sich im wesentlichen an ejnen älteren ,Erla  des IReichsministers der
Finanzen vom 15. April 1937 an. In diesem Erla  ist gesagt, da  auch
bei der Bewertung mit einem Vielfachen der Jahresrohmiefe die ,Höhe
der Miete nach den Wer/verhältnissen vom 1. Januar 1935 zu beurteilen
ist. >Dabei ist, wie .in dem Erla  weiter ausgeführ! wird, unter" Werlver
hältnisse" auch die Lage (Verkehrsverhältnisse) zu verstehen, Wenn
also in einer Gemeinde oder Sfadtgegend, die bisher weit entfernt von
einem Bahnhof lag, nach dem ,. Januat 1935 ein Bahnhof gelegf worden
ist, so isl die dadurch eingetretene Werterhöhung au er Betracht zu las
sen, sie ,ist a!so kein Fortschreibungsgrund.

Die Zulässigkeit einet Fortschreibung häng! davon ab, ob eine Ä n
der u n g i m ta isa ch I i eh e n Zu s t a nd des Grundstücks eingetre
ten isf. Eine reine Mieländerung ist zunächst bedeutungslos, weil sie nur
eine Änderung der Werlverhällnisse bedeutet, Ist die Unvermietbarkeif
oder der Miefruckgang eines Grundstücks aber auf eine Änderung de
Jafsächlichen Zustands des Grundstücks zurückzuführen, so lieg! nicht nur
eine reine Änderung der Werfverhällnisse vor. Die Änderung des tat
sächlichen Zustands rechtferfigt auch eine Werlforlschreibun9, voraus
gesetzt, da  die erforderlichen Wer/grenzen erreicht sirid. Nach   2 a
RBewDV. muf; die Wertabweichung entweder mehr als ein Zwanzig siel,
mindeslens aber 100 RM oder n,ehr als 100000 RM ausmachen.

Zu der Frage, wann eine Ä n der u n 9 des la t s ä ch I i ch e n Zu
s t a n d s eines Grundstücks vorliegt, hai der RFH. in einem naueren
Urteil vom 25,4,1940 - II! 178/38 - Stellung genommen. iNach diesem
Urteil umfa t der Begrii/ .tatsächlicher Zustand" die äu eren, greifbaren,
insbesondere die sinn!ich wahrnehmbaren Eigenschaflen eines. Grund
stücks, soweit sie wesentlich, also namentlich für die Z weck b e s f im 
m u n gun cl Ein f r ä g I ich k eil des G run d s t ü ck s von wesent
licher Bedeutung sind. Hier sind vor allem zu nennen der bauliche Z"U
stand, die Beeinflussung durch Erschütterungen, Geräusche, Gerüche und

ähnliche äu ere Einwirkungen der NachbarschaH. Stnd derartige Än
derungen im tatsächlichen Zustand eines Grundstikks nach dem ,Haupf.
feslslellungszeitpunkf (1. 1. 1935) eingetreten, so werden sie in der Rege I
auch eine Änderung der .Rohmiete zur Folge haben oder zu dem ganze' I
oder !ei!weisen leerslehen eines Grundstücks führen. Bei einer etwaige,
Wertfortschreibung isf diejenige Miefe anzusetzen, die im Forfschrei
bungszeitpunkt nach dem Stand vom HauptfeststellungszeHpunkt zu zah
len wäre, wenn damals schon die Änderung im iats1:lchlichen Zustand des
Grundstücks vorhanden gewe)en wäre.

1. Beispiel: In der Nähe eines Wohnviertels mu fen im Herb st 1939
aus zwingenden Gründen Fabriken erbaul werden. Die Nähe der in
dustrieanlagen hai sich auf das Wohnvierfel ungünsHg ausgewirkt. Es
traten MietrÜckgänge ein, Die Jahresrohmiete eines ,Mietwohngrund
stücks nach dem Stand vom 1. 1. 1940 betrug 9000 RM gegen 10000 RM
am HauptfeslsteIlungszeHpunkl (1.1.1935). ,Es Hegt hier zweifellos eine
Änderung des tatsächlichen Zustands des Grundstücks vor, die au/ An
trag zu einer Werllorischreibung führen kann. MafJgebend sind aber
nichf die Wer/verhältnisse vom 1. 1. 1940, sondern diejenigen vom 1. 1.
1935. Es mu  also geprüff werden, wie hoch die lahresrohmiele nach
dem Stand vom 1.1.1935 gewesen wäre, wenn schon damals die in
dustriellen Werke beslanden häHen, Diese Jahresrohmiete ist Berech
nungsgrundlage.

2. BeispIel: Durch den Neubau eines Bahnhofs trit! in einem StadNei!
eine Geschältsbelebung ein. Ein bisher gemischtgenutzfes Grundstück
wird durch .Aufslockung erwellerl, Die Jahresrohmieten steigen von
6400 RM auf 9600 RM. Zweifellos liegt hier eine Änderung des tatsäch
lichen Zuslands des Grundstücks (Erweiterungsbau) vor. 'Bewertungs
grundlage für die Werllorlschreibung bildel aber nicht ohne weiteres
die Jahresrohm;ete von 9600 RM. Es mu  vielmehr geprüft werden, wie
hoch die Jahresrohmiele am 1.1.1935 gewesen wäre, wenn das Grund
slück in seinem veränderten Zustand schon am 1.1,1935 besfanden häHe.

3.'Beispiel: 'Ein 51euerpflichliger erwarb ,im Oktober 1936 ein Grund
sfuck, das u. a. drei Gasfräume und einen Saal enthielt, Die Verkäuferin
besa  die Erlaubnis zum WirlschaHsbelrieb. Der Käuferin wurde diese
Erlaubnis versagt. Infolgede!>sen ist der Mietertrag von 12000 RM am
1.1.1935 auf 7200 RM zurückgegangen. Eine Werlfortschreibung konn c
in diesem Fa!1 nicht erfolgen. Die Wirtscha!/ser!aubnis wird regelmä!,ig



eine werterhöhende Eigenschafl eines Grundslücks sein. Ihr Verlust be
deutet aber keine Änderung des latsächlichen Zusiancls eines Grund.
stücks, wenn .er nicht im Grundstück selbst   .etwa in seinen bau
lichen, sicherheitspo!izeilichen, gesundheitlichen und dergleichen Un
zulräg!ichkeiten _ seinen Grund hat, sondern auf andere Gründe
zurückgeht. Solche Gründe, die fur eine Werlforfschreibung un

Die I I! dj  1!,\fij!;l1 Zh!H
liehe und arbeilsre,hUiche Haftung]

Die rechtzeitige Nachprüfung der von der Gemeindebehörde erha!
1enen Steuerkarte ist sowohl für den Betriebsführer wie die Gefolg
schaffsmitg1ieder selbst von wesentlicher Bedeutung vom steuerrecht
lichen und auch vom arbeitsrechtlichen Standpunkt, wie neuere Recht
sprechung zeigf.

Rechtzeitige Berichtigung der Steuerkarte!
Der Arbeitgeber hat die ,lohnsleuer bei der Lohnzahlung entspre

chend den Eintragungen der persönlichen Verhältnisse des Arbeitneh
mers auf der Steuerkarte einzubehalten und innerhalb der gesetzlichen
Frist an das Befriebsfinanzamt abzuführen. Der Arbeitgeber darf eine
Ä n d e ru ng ode r Erg ä n zu ng der Steuerkarte erst bei den Lohn
zahlungen berücksichtigen, die er nach Vor leg u n 9 der geänder:en
(ergän:den) Steuerkarle vornimmt. Bei Erhöhung der freibldbenden
Beträge (wegen höherer Werbungskoste,n und Sonderausgaben, au er
gewöhn1icher Be!astungen usw.), kann das Finanzamt den ,Geltungszeit
raum der Änderung rückwirkend auf den Zeilpunkf der Einre.ichung des
Erhöhungsantrages beim Finanzamt ausdehnen. Nur in diesen ,Fällen ist
der Arbeitgeber berechtigt, bei den auf die Vorlegung der geänderten
Sleuerkarfe folgenden Lohnzah!ungen so viel weniger an Lohnsteuer ein
zubeha1len, als er bei' den vorhergegangenen Lohnzahlungen seit dem
Tag der Rückwirkung zu viel einbeha1ten hai (LohnSlOB. 9 28 ).

Ohne Rücksichi darauf, ob die S t e u e r kar f e hinsichtJich der per.
sönlichen Verhälfnisse des Arbeitnehmers von vornherein u n r i eh   i 9
war oder nach räglich Änderungen im Familienstande eingetreten sind,
mu  die Sleuerkarte - rege!ma ig von der Gemeindebehörde - be
richtigt bzw. geändert werden, bevor der Arbeitgeber die Unrichtigkei!
berücksichtigen darf. Vor a!\em nach Einführung des neuen Lohnsfeuer
tarits sind nicht selten Fehler unterlaufen, die jederzeif auf Antrag durch
die Gemeindebehörde, die ,die Eintragung vorgenommen hai, zu be
richtigen sind. Eine Rückwirkung der Berichtigungen ist nicht vorgesehen.
Ein Rechtsan pruch auf ,Erstafiung nach der Reichsabgabenordnung
(9 151 ) scheidet ebenfalls aus, weil die Lohnsteuer auf Grund der 
noch nicht berichfigten _ Steuerkarte seinerzeit nicht zu Unrecht gezahlt
wurde. Auch in der Verwa!fungspraxis wird von dieser streng-formalen
Rechtslage ausgsgangen. Der S!euerpflichtige soll die Sieuerkade sofort
nach Empfang auf ihre Richtigkeit .pri."den. Dies giH z. B. auch bei unricb
tiger Bescheinigung der Wehrsteuerpf1ichr auf der Sleuerkarfe. Auch
eine Erstaitung aus Billigkeitsgründen findet nach der ständigen Vcr
wa1tungspraxis nicht statt; es mu  also jedenfalls ein aui)ergewohnliche
HärlefaIJ vorliegen,

Soweit hiernach zu wenig Lohnsteuer einbeha\1en worden ist, haftet
zunächst der Arbeitgeber gegenüber dem Finanzamt. Auch der Arbeit
IIf   HJ   IJßII ' I1 ii'd l!!J",q i!iI
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AriCmlrm"9 über die Aultrag$lenlumg im $Iahibau
Vom 31. Augusf 1940

IOa die technischen Büros der deutschen Stahlbauamtallen bereils
durch die Ausarbeitung von Entwürfen und Zeichnungen für die Ferti
gung laufender Aufträge überbeanspru ht sind, mu  verhindert werden,
da  durch zusätzliche Enfwurfsbearbs!tung von. Bauvorhaben, deren
Durchlührung noch nicht gesicher! ist, die Fert!gung taufender Auf
träge gefährdet wird.

Um jede unnötige Inanspruchnahme der Stahlba. indLlstrie aus,zu
schaHen, wird auf Grund der Verordnung zur Durchfuhrung des Vier
jahresplanes vom 18, Oktober 1936 (RGBI. ! S. 887) angeordnet:

1. Anfragen auf Ho<:hbauten in reiner o er ger::ischter Stahlbauweise
dürTen _ soweif es sich um Konstruktionen uber 100 t handelt -,
erst bearbeite! werden, wenn die Genehmigung da.zu durch cl<:n
Generalbevollmächtigten für die Regelung der Sauwirtschaft erterlt
is!. Die Genehmigung ist über den Deutschen Sfahlbauverband
oder die Fachgruppe Stahlbau nachzusuchen. Die Fachgruppe
Stahlbau erli;iiJt ei!le entsprechende Meldeordnung, die der Geneh
migung des GeneratbevoHmächtigten fÜr die Regelung der Bau
wirts.chaft unterliegt. Die Aufgabe von Angeboten ohne Geneh
migung ist verboten.

2. Genehmigte Angebote unJerliegen einer Prei prüful1g, die durch
den Deutschen Slahlbauverbancl im Einvernehmen rnit dem General
.bevollmächtigten fi.'lr die Regelung der Bauv.:.Ir!sdla t und dem
Reichskommissar für die Preisbildung durchgefuhr! wnd.

3. Um die Aus.führung aller kriegswichtig n Bauvorha en l:.nd eil:8
geregelte Au1iragslenkung zu gewährleisten, entscheide! uber dl
Vergebung der Aufträge der Verg bungsausschll  Stahlbau, ,WO,?CI
sowohl die Beschäftigungs/age der einzelnen Firmen und die ori

beachtlich sind, können auf eine .Änderung oder anclerweite Beurteilung
der Bedürfnisfrage zurückzuführen sein, sie können auch in der Person
des neuen Eigentümers Jiegen.

Hinsichtlich der G run d s f e u e r 1a sen sich aber auch in die;:e:1
Fällen steuetliche Erleichterungen auf Grund der  Richt1inien für Bi!)jg
keitsmafJnahmen auf dem Gebiet der Grundsteuer" durchsetzen. Ma,

(Wichtig für BeJriebsWhrer und GefolgschuffsmifgHecler! - StcuerrecM

Von !:Ir. im. ej rer. po!. I.. W u I h, Berl;"

nehmer, der immer Steuerschuldner bleib!, kann in Anspruch genommen
werden, wenn der Arbeitgeber den Atbeilslohn nich1 vorschriftsmä ig
gekürzf hat.

Die arbeilsredÜHchen Ansprüche
Hat der Belriebsführer entgegen den sleuerrechllichen Vorschrifte:l

zu wenig lohnsteuer einbehalten und mufJ er sie auf Grund seiner Haf
iung an das FinanZ3mt nachzahlen, so kann er, da der Arbei flehmer,
wie erwähnt, in jedem Falle Steuerschuldner ist, die Loh n s t e u e   von
dem Gef 01 gscha fis m i Ig I i e cl ein fo rclern. Die ..soziale Be
trach ung des Verhältnisses zwischen Gefo!gsmann und Betriehsfühtet"
gibt dem let z t e ren kein Yerweigerungsrecht, wie das Landes
arbeiisgericht Leipzig unter dem 19. Dezember 1939 (24 Sa 92/38 - 201
Ca 264/38) entschieden hat. GewHj dürfe s;ch der Gefolg5mann 1m all
gemeinen auch in Lohnberechnungsfragen auf den Be!riebdührer ver
lassen, Allein gerade wo es sich um die Erfüllung allgemeiner
bürgerpflichten handele, müsse auch das Gefolgschaftsmitg!ied
geben.

Eincn etwas- abweichenden Standpunk  hat das Reichsarbeifsgc:.rkht in
einem der oben steuerrechHich b h:ltldelfen Fälle .eingenommen. Auf
der Sieuerkarie des Gefo!gsmsnns waren versehentEch die für sein
Wehrsteuerpf!ichr matgebenden Verhälin;so8 eingetriJgen;  r war ut'
zulreffend als wehtsteuerpflich;ig bezeichne.! worden. fnfolsedes$8;1
halfe der Betriebshihrer die We r,,\euer abgeführt. Ein Erstattüngsar
spruch des Gefo!gschaftsmitgliedes en das FinMzamt blicb info!ge der
wiedergegebenen Rech slag  oh!'!<': Erfolg. A'Jf die Sd1adenser\:atzkJage
hin, die nunmehr der Gef01g;;marm gegen den Unrerr:ehmer erhob,
wurde der letztere zur Ers:aitung der Hälfte des Sch,"densbe'rages ve:
ur!eilt. Das Reichsarbe! sgericht ste111 fcs;, da  der Untern,:;,h!T'er rege!
mäf}!g auch vertraglich de:n einzelnen Ge::::>lg".chaftsi',dg!ied für eilTe

2E  :   :;;?:ijg::    i"1 t;f::: f;:::  £       :! ?: :   r;
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lichen Verhältnisse des 8=\..:vor a a"s  .; - 8$ '.\'::"s " des
Bauherrn entsprechend berüc.'<.slch.;::;: v.atca,- SC::,,",

4. Zuwiderhandlungen gegen
vorschriften dl:;:r Ziffer I! der
des Vierjahrespians vom 5. NDVe:1,r:.a'

5. Diese Anordnung tritt am 3L Mär:: 19c;.1  ;':Gar '<>ait.
B er I i n, den 31. August 19JO,

Der Beaulirag!e tür den Vierjahresplan,
1. V.: Ne UM all!i.

Siehe"",!!,,,,e;s,," Abj,eiu n 9
für geli..ierie

Eine rechisgültige Fordelungssbfrelung:
Die Firma Kar! und Hans L. in M. Irill hietmit aus ihre;n

Gut'haben gegenLlb.er e ner Be.hörde an die Firma. R. & K.
GmbH. sicherl1ngsw81Se einer; Betrag von .10000 {zehn
tausend\ RM unwiderruflich ab . , . , . . . . Die abgetreiene
Forderll'ng ist am 15. Januar 1937 fällig.

Die Abtrctbarkeit von klinftigen Forderun.gen ist nach der RecH
.sprechung des Reichsgerichts (vgl. RGE. 11 132/38; "Reichsgerichtsbri ele "
35.1a hr 9. Nr. 19) nur dann anzuerkennen, wenn die abgelreten  Fo'
derung nach Gegenstand und Umfang, d. h. nach der Person des Glctc:
blgers der Per>on des Schuldners und nach dem Gegemiande der Le.
.stUl,g 'hilueichel1d bestimmbar ist. (Wird die Ab!retung aus Vcrk.atJh
bedingungen hergeleifet, so mÜssen sich die ab9.eirefcnen Fordarungen
im Wege einer vernünHigen Austegun,g der Bedingungen nach Gegen
stand und Umfang hinreichend bestimmen !a sen.) Eine vorn Ober



landesgericht München und vom Re i ch s ger i ch I anerkannte rechts
gültige Forderungsablretung haben wir oben im Wortlaut  ilgefei!t.
threr richterlichen Anerkennung liegen folgende Proze vorgange zu
grunde: Die in Konkurs geratene Baufirma Karl und ,Hans L. in M. war
aui Grund einer Reihe von Verträgen an der Ausführung eines gröl}eren
8-auvorhabens des Reichs beteiligt, Jeder Vertrag betraf ein besonderes
Bau1os. Die geleistefen Arbeiten wurden in Teilbeträgen an die GI u
biger der Baufirma be:iahli, vorwiegend an die SüddeulscheHolzwlrl
schaftsbank AG:, die der Baufirma die für Löhne und Baumaferia!h:m be
nötigten Gelder vorstreckle und dafür vo  ihr verschiedene Ford.erun .s
beträge gegen das ,Reich abgetreten erhielt.. Nu.r 10. v. H.  er Je elhg
fa!!igen'iBausumme behieU das Reich als Garantie ,fur etwaige Mangel
ein. Am 17, Dezember 1936, am Tage der KonkurseröHnung über das
Vermögen der Baufirma, feilte die Firma R. & Co, GmbH:, die der  u
sammengebrochenen' Firma' Baumaterialien geliefert halte, dem ReIch
mit, dal,: ihr die Baufirma von der dieser gegen das  eich  mslehenden
Bauforderung bereits am 15,Juli 1936 in der schon mdg ted!en formu
lierung 10000 RMsicherungsweise abgetre!en habe. DIese  btrelung
wurde alsbald von der Süddeutschen Holzwlrtschaflsbank AG. Im Wege
der gegen die Firma R, & Co: GmbH, erhobenen Klage mit der Be
gründung als rechtsunwitksam bekämpft, da  die a .gef.relene Forder ng
der Baufirma, die auf Grund mehrerer selbstandlger Bau,:,erlrag
mehrere noch offene Forderungen gegen das' Reich besitze, nicht mll
der erforderlichen ,Beslimmfheit oder Besfimmbarkeit bezeichnet worden
sei. Die Klage ist Jedoch ohne. Erfolg.. gebliebe.n, Denn das ..Reichs erichf
hat gleich dem Oberl.andesgenc?t Munche.n, wie, schon erw?hnt, dre Ab
tretung als rechtswirksam bezeichnet. ,HIerzu rst fesfgestellt, da  das
Resfgufhaben der BauHrma am 15. Januar 1937 mindeSlens noch 10000
RM befragen hat, Dieses erwartete 'Restguthaben Ist Gegenstand der
Abtretung gewesen. Die ,Rechfswirksamkeit einer solchen Abtretung
hängf allerdings - so wird in den reichsgerichf1ichen Entscheidungs
gründen hervorgehoben - davon ab, ob die i.n de  Reslgulhaben  u
sammel1gefa ten EinzeJforderungen zweiielsfrer besfrmmt werden kon
nen. Das triff! aber im vorliegenden Falle zu. Wenn das Reslguthaben
der Baufirma am 15. Januar 1937 mit mindeslens 10000 RM bezeichnet
wird so kann das nur bedeulen: der Beklagten sind am 1S,Juli 1936
alle 'Forderungen, die das Reich der Baufirma schuldig geworden war
oder noch schuldig werden sollte, in voller Höhe, jedoch insgesCimt nu(
bis zu dem Betrage von 10000 RM abgetreten wörden unter der Be
dingung, dary sie am 15, Januar 1937 noch nicht getiJgt sein sollten. Auf
die bis zum 15. Januar 1937 noch nicht getilgten und deshalb vom ab
gel eienen Restguthaben mifumfa ten Forderungen kann die Klägerin
daher, bevor die Beklagte aus ihnen bis zur Höhe von 10000 RM be
friedigf worden ist, als Abtretungsgläubigerin h'dno:;.n Anspruch erheben."Reichsgerichtbrie/e." (111138139, - 31. 5. 1940.) K. M.
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Die r8thtlichen Grundlagen des Kleinwohnungs- und Kleinsiedlungs.
baues. Von Dr. jur. Robert K 0 P P e. Leipzig 1939. Gröl}e DIN A 5
(14,8X21 cm). 375 Seiten. Verlag Alexander Edelmann, t:.ip ig C 1,
Dörriensfra e 9. Preis kar/' 6.- RM, g bd, 8.80 RM, zuzugllch 0.40
RM Porlo,

Eine aul,:erordentlich gründliche lebens- und bauschaHensnahe Arbeit,
die eine Lücke im SchriHtum zum Kleinwohnungs  und Kleinsiedlungs.
bau schlie t. Der Verfasser, Sohn eines Archilekten, gehl, wie er im
Vorworf schreibt, nichi von den 'Rechtsbesfimmungen, sondern vom
Z weck der No r m e n aus. Das Wesentliche an der Darstellung ist,
da/; die aul den ersfen Blick dem Baufachmann vielleicht zusammenhang
los erscheinenden einzelnen Vorschriften auf einen gemeinsamen Nen
ner gebracht werden, Dabei zeigt sich "ein folgerichtig aus 'Einzelbeslim
mungen Ciufgebau!es Gebäude einer mbdernen wirtschaftsrechlJichen
Regelung, wie sie der Staat zur Erreichung seiner Ziele bedarf". Aus
gangsstellung, Aufbau und Arl der Darstellung bedingen, dal} die
Schrift weH mehr bietei, als dem Fachjurisfen ein Hilfsmilfel zu sein.
Hinter all'en den Darlegungen stehen neben den Problemen des Rechls
in gleichem Mal}e die des Bauens. Gerade das letztere und die überaH
zu spürende starke Einfühlung in die Fragen des. BauschaHens berech
tigen, zu sagen, da  die Schrift sich voll und ganz auch dem Bauschaf
lenden erscJilieht und nicht mehr Rechlskenntnisse und Rechtsversfändnis
Von ihm forderl, als er ohnedies zur Erfüllung seiner 'Bauaufgaben in
der Gegenwart mehr denn je, aber dringend, brauch!.

Es kann nicht die Aufgabe einer .Buchbesprechung sein, zu allen ,Ein
zelfragen des besprochenen Buches Stellung zu nehmen oefer gar einen
ersdlöpfenden InhCi1tsbericht zu geben. Dennoch er/order! die Schrift
eine ausführlichere Beachtung. Ober die grundlegenden Fragen der
Wohnungs_ und Siedlungspolitik und über die geschichlliche ,Enlwick
lung gelangt der Verlasser zu den einzelnen unfer übergeordneten Ge
sichtspunkten siehenden Teilen: "Der Boden und sein Recht"; "Bauherr
schaf! und ,Bau/ormen ; "Baukosten, Finanzierung, Steuern"; "Di  Organe
der staatlichen Lenkung und überwachung". Weitere Ausfuhrungen
gellen den Grundzügen des ArchilekJenverlrages und des BCiuverfrages,
sowie Frageil der Wohnraumnulzung, Auch die gesunden planeriscl1en
Gedanken, dIe mehr und mehr sich. durchse zen, werden beachtet, so
heif]t es auf Seile 3: oDer Mensch wird damit zum Ma slab aUer Wohn
und BaugrÖ en schlechthin." ,Recht anschaulich und für den Bau[achmann
besonders' interessanl isf auch die im 1. Kapitel gebotene begriffliche
Ausdeutung der Ballformen und ihrer Arfen, durch die rechtlich und
baufedmisch vorhandenes Begriff gul auf einen lebensprakHschen NeMer
gebrach/ wird, In anderen Ausführungen werden die Zusammenhänge
zwischen Bodenv,erfassung und Planung aufgezeigt, So heachHich auch
für den Bauschaffenden die Fragen der Finanzierung und der Sfeuern

sind, so wird der baufachlieh vorgebildete Leser in den Darlegungen
über die Baulormen (Seite 148 H.) sich wieder besonders stark ange
sprochen fühlen, weil sie wieder sfärker ins rein Planerischeführen. Be
sonders in diesen Ausführungen komml auch der Niederschlag der ICing
Jährigcn väterlichen Archileklenerfahrungen zum Ausdruck.

Wir können mit berechtigter lJberzeugung unseren Lesern die
be re i t s vi e I b e a ch f e fe 5 ch r i f t sehr empfehlen, Sie wirkf nicht
nur durch den Inhalt, sondern auch durch die Darstellung aul,:erorde t
lich anregsam, Dem Jurlslen aber, dem sich Bauhagen schwerer erschlJe
en, wird die Schrift durch ihre .betont bau!iche Ausrichtung Zweck und
Auswirkung der Rechlsnormen auf das Bauschaffen klar erkennen lassen.

Dr. jur. Hanns Re u fe r, Hochbau-Ingenieur und Volkswirt, BerJin,

Messen der HoJzfeuchtigkeil - Festigkeit wiederholt gefrorener und auf
getauter Hölzer. Miffeilt.ingen des Fachausschusses für Holzfragen,
,Heft 25, Pro!. .0. G ra f VDJ. und Dr.-Ing. K, E g n e r VDr. Berlin
1940. GrÖ&e DIN A 5 (14,8X21 cm). 30 Seilen mit 21 Abbildungen.
V,ol.-Verlag GmbH., Berlin NW 7, Dorotheenstr. 40. Preis kart. 3 RM.

Die .Fehlschläge beim Einbau nichf trockenen Holzes in Wohnbauten
haben die Frage nahegeJegt, entweder alles Holz mit einem SchufzmiHel
zu schülzen oder nur trockenes Holz zum Einbau zuzu1assen. Da
trockenes Holz fesler ist ars feuchtes, wird in Zukunft die Entwicklung so
sein, da  für trockenes Ho!z höhere Spannungen zugelassen werden,
also Holz gespart wird, Die Schrift stellf daher einen recht beachHichen
Beitrag zu den gegenwartsnahen Fragen des Holzeimatzes im Bau
schallen dar den die bei den bekannten und anerkannfen ,Fachleute der
Baupraxis biefen. Im Teil A sind die verschiedenen Mel,:geräte be
schrieben und ihre Anwendung aufgezeigt. Diese Anleitungen zur Be
stimmung des Wassergehaltes sind für den Prakilker sehr wesentlich. Im
Teil B ist nachgewiesen worden, da  Hölzer nach wiederholtem Ge
frieren und Auftauen nicht an Fesligkeit verlieren, ein namentlich für im
Freien stehende Holzbauten sehr wichtiger Nachweis. (Dr. Reuter)
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Frage Nr. 26. (E r s atz d e l' h a r ben K 0 sIe n für ,e i n e
Gi e bel mau er.) Vor einigen Jahren hat der Nachbar meines Bau
herrn mit dessen ausdrücklich erklärlem Einverständnis beim Bau seines
Hauses die Giebelmauer halbscheidig auf die Grenze geselzt. Mein
Bauherr beabsichligt bei seinem jefzigen Neubau ohne eigene Giebel
mauer anzubauen und den auf seinem Grundstück stehenden Teil der
vorhandenen Giebelmauer für Balkenauflager usw. zu benutzen. Nach
lage des Falles jsl vom baupolizeilichen Standpunkt nichts einzuwenden.
Nun verlangt aber der Nachbar, dal,: mein 'Bauherr ihm die halben
Kosten für die Errichtung der Giebelmauer bezahl!. Im Falle der Ab
lehnung würde er die Benutzung der GiebelmCiuer unfersagen. Mein
Bauherr ist der Ansicht, dal} durch den auf sein Grundstück erfolgten
Oberbau der Giebelmauer, der dem Nachbarn Vorteile gebrachl habe,
die genannten Ansprüche nicht haben enlstehen können. Mul,: mein
Bauherr etwas für die jetzige Benulzung der vom Nadlbarn errichtetenGiebelmauer bezahlen? F. K., S.

Antwort auf Fzage Nr, 26, (E r s a / z der hai ben K 0 s t e n für
ein e 'G i e b e J mau er.) Die Frage ist in der Spruchpraxis sowohl
bejahl als .auch verneint worden, Das Bejahen der P f li ch f zur Erstat
tung der halben Kosten mu/; heule Cils herrschende Meinung bezeichnet
werden. Der Fa!! zeigt aber wieder einmal recht deutlich, was aus
unvollständigen Vereinbarungen entsteht: Zweifel oder gar Streit. Wenn
schon zwischen dem Bauherrn und seinem Nachbarn früher Ab
machungen getroffen worden sind (".., dessen ausdrücklich 'erklärtem
Einverständnis. ,,"), so hätten s;ch diese auch auf die Kostenfrage im
Falle der Benutzung der Üiebelmauer durch den jetzl Bauenden er
sJrecken müssen. Nun zu der rechtlichen Seite. Die Ablehnung der
KoslenerslattungspfJicht wIrd damil begründet, da  die ga n z e Giebel
mauer im Eigen/um desjenigen sIeht, der sie erricMet ha , da ja infolge
des Einvers/ändnisses des Bauherrn dem Nachbarn weder vorsäl.zliche .
noch grob fahrlässige GrenzüberschreiftJl1g vorgeworfen werden kann.
Krall des AJieineigentums kann aber der Nachbar noch j e i z t das
An bau e n ver b i e t e n. Wenn er also das Anbauen von der Er
stattung der halben Kosten- für die Giebe!mauer abhängig mi'!chf, so
hat der jetzige HCiuherr keine rechtJichen Möglichkeiten, ohne Kosten
erstattung anzubauen, Das Wesenlliche isf hier gegenüber der zweiten
Ansicht lediglich, da/; k ein Rech Isa n s p ruch auf Er s tat tun 9
der rK 0 s t 'e n besteht, tatsächlich kann aber, wie die Darlegungen
zeigen, dieser Anspruch wirlschaftlich durcnges'etzt werden. Die Ab
lehnung der ErstaflungspfJichl ist auch gegenÜber einer dahin gerich
teten früheren Entscheidung des Reichsgericnls als unbefriedigende
tösung mil gutem Recht angesprochen worden. Sie entsprichl nichl den
Bedürfnissen des .Bauens, Ergebnis nach dieser Ansicht ist doch auch,
da  I e f z t e n End e s die halben Kosten bezahlt werden l11üssen. Die
zweile Ansicht komml zu dem Ergebnis, da/] ein e Rech t s p f I i ch t
zur K 0 s le n e r s tat tun g vorliegt, Sie besagt, da  mit dem An
bau der Anbauende Eigentümer des aul seinem Grundstück siehenden
Teiles der Giebelmauer wird, und da  er daher nach allgemeinen
rechllichen Regehi die sen ins ein Ei gen I um' üb erg e 9 a n _
.g e n e n Te i I be z a h I e n m u 1,:. .um die Bezahlul:g: der halben
Giebelmauer kommt der Bauherr daher kaum herum, da ohne Rücksicht
auf die Entscheidung des etwa angeru.fenen Gerichts er aus rechtlichen
ode r (I) aus tatsächlicher; Gründen erstalten mu . Es sind aber nicht
die halben Errichtungskosten zu ersfatten, sondern der hai b eWe r j
der Giebelmauer, wie er sich 1m S t a d i u m des An bau e n s ergibt,
Als Zeitpunkf der Erstallungszah!ung gib! eine Entscheidung die .Fertigstellung des ,Rohbaues an. Dr. R., B.
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Ehrellllerichtsordnllllll für JlIgenilmre,
Hrchilekten IIlId Ghemiker

Wie die R.eichswaltung des NS.-Bundes Deutscher Technik (NSßDTJ
erfährt, hat Reichsminister Dr.-Ing. Todt, dei Leiter des liauptal11te  fur
Technik der NSDAP. und Rcjchs\vaJtcr des NSBDT., zur Wahrun  und
zum SchlltLe der Berufsehre der deutschen Ingenieure, Architekten und
Chemiker sowie der gemeinsamen Ehre des gesamten Berufsstandes im
Einvernehmen mit dem VorsitzendeIl des Obersten Parteigerichts dte
Ehrengerichtsordnung des NSßDT. erlassen. Diese ist nunmehr fiu alle
im NSBDT. ycrcinig-tcn Fachg-ruPPcll, Fachvereine um] Arbeitskreise
rechtsgUltJg geworden. Gleichzeitig treteu die in den Vereinen bisher
bestehenden Ehrengencl1tsordnungen mit sofortiger WirkuIIg, außer Kraft.

Jeder deutsche IHgenieur, Architekt und Chemiker hat mUlJjlehr die
Mög!ichkeit, die Ehl"engerichtsbarkeit der NSßDT. in AnsPJltch zu
nehmclI. Andererseits ist aher aucll der NS.-Bul1d Dcutscher Tec:h11ik
in der Lfige, gegen Angehörige dieses BeruisstaJl{les. die gröblich gegen
die Berufsehre, den Z\veck lIIld die Aufgaben des NSBDT. verstoßen
haben, mit Entscheidungen entsprechend vorzugehen. Die sachliche Zu
ständigkeit crstredt sich lediglich auf solche r'älle, welche die Berufs
ehre betreifelI, oie SchlichÜIlJ.g persönlicher Ehrenhändel ist nicht Sache
des NSBDT.-Ehrengerichtes. Auch die Entscheidung Über wirtschait
hche Forderungen gehört !licht zu seiner Zuständigkeit. Der NSBDT.
Ühefllimmt nach Dt1lThfiihrung- des Verfahrens <1l1ch nach außen hili den
Ehrenschutz des zu mli.echt jll seiner Bernfschre <Lllge.'2.rj[ienen odcr
gekränkten Berufskameraden.

Genehmigullg zur ßusfiihrul1g baulicher ßlllilgell
v orgeprüite festigkeitsberechnun:g:tm unverzüglich vorlegen
Dcr RcichsiJIJllH1)!;sverband des ßaugewerkes teilt mit:
Auf GnJl1d dcr RunderJasse des i-(eichswirtschaJtsministers \'orn 26. S.

1938 - JII S\V 16129/38 und 25. 10. 1939 - JII SW 17402/39 - kaIllI in
Fällen, In dellen aus zwingenden staatspoIitt::;chen GrÜnden die ut!verzüg:
liehe f:rricJrtuI1g nae!r   16 I GO. genc!nni!{tmgspf!ichtrger .\nlagen noch
vor Abschluß des Oe!lehmiglln svcrfahrel!s llOtwelldig, erscheint, auf An
trag. unter bestimmten Voranssetzungell HIli.! BediHgung,.cII dic sofortige
Ausfi.Jhnmg der 13alJ<111Iagen gestattet werden. Vorläufige GeneJlIl1igulIgs
anträge dieser Art sind bcl dcm !; :egienTJ!gspiäsidelItell eiuzt!reie1teu. Der
I eIdrs\\'irbchafts!!JJllIster lInd dcr Prcußischc FinallZl1J!nister haben ltier
zu lmteruI 16. 7. 1940 nachstehenden DurcJrfiihrnnp;serbß hd..auntgegcbel1:

,.Dle ErteiJt11lg: der Genehmigung. znr AusfÜhr/JlI!'. dcr baulichen A )!agen
im Sinne der Abschnitte A und B meines vorbezeiclmeteu Ruullerlasses
\'orn 26. 8. 1938 ist 11. a. an die Bedingtmg ZI1 knÜpfen, daß alle sich aus der
nacl1trtig!icl!ell behördlicllen PrÜf!<lIg dcr Ü cmäB Ahschnitt ..J. Zificr 1
a. a. O. von einem auerkanuten PrÜfiugeniem \"orgepriifterr) Fcstip;lieits
bercchll!1!1,l.?:cll ergebenden r'Ordelllrlgen zu erfüUen sind,

Die Edah! t1!H!."C1l haben gezeigt, daG die VOll den anefkanntetl PrÜt
jllgeUielll'en vorgepniften Bercchnnng:cl1 häufig. VOll delI Autragstel1enl
oder den mit eier VorprÜfung der Genehmig.utl;..;s:JIltrÜge bcauftr,Jgtcu
SteHcII fiJ r das gesamte ßanvorlmben gesamme1t worden siIld. ::;0 daB
jnfob.e des datlurch bedingten Zeitverlustes dIe behördliclle ;-.J'achprÜhulg:
der 1 'estigkeitsbel"echmIllgelI er::.t nach Fertigstc1l1lIIg der ßat1\\'efke

werden kOllute. All einem iertigeu Bauwerk abcf kÖHnClt
bchördlichcn PrÜfung ergebenden fordenlllg-en häufig 1Hlr

oder überhaupt nicht mchr durchgeführt werdeu. Uw solchen
vorzubeugen. ordne ich im Eiuvernchmcn HIit dem j-jerrn
Piil<lnZlllilllstel foh endes an:

eingangs erwähnten Gellelltlligung :£!lr AlJsiiih
ist delI! Antragsteller nac!ldrÜckJicltst zur

\.0111 anerkanntct! Priifingenieltl \'orgeprÜftel1
r'estigkeitsberechm11lp,ell ullverzliglich, uml Z\V,Ir latdcml ctltsprcehend
Ihrer Fertigstelluug (nicht et\va t<esa1ll1l1elt) de1l1 Regienwg.spri[sIdcllten
\ orzuIegeu, tier sie. sofcrl1 sie lIicht durch den örtheit Zltständigen Sach
verständigen  elJrüft "werden, umgebend dcr für die PrÜlt111g in r'rage
l,;:oll1ll1euden staatlichelI oder kOllmnmalell PriHung ste!1e fÜr statische He
rechnungcn unter Hilnveis ani die EilbecIurftigkeit zu tlbersenden hat. Der
örtlich z\Lstäudige Sachverständigc b7,\V. die bellördliche statische PrÜ
fungsste!le llat die PrÜfung - zlllnilldest sticlllJrobcn\Vcisc - beschleunigt
durchzufiihl'en. Z"weck dieser Maßnahmen ist, eine1l so fnihzeitigel1 Ab
sclIJ1!ß eier behördlichen PrÜfling der r'estigkeitsberecJwlttlgen he!bei
zufÜhren, daß die sich daraus etwa ergebenden Pordcnttlgen !loch bel der
BaUalISfülll"!1Ilg beriicbichtigt werden küune!!. Die auf Grnnd der Nach
prÜfung zu macIrenden Annagen sind daher dem Bauht;lTl! soiol't mil
zuteilen.

Zur Verlneidnng tltH.:htrligliclIcr Schwierigkeiten ist es feruer z.,veck
mäßig, grundlegende statische Fragen möglichst frlihzeiti . dlUc:h Bc
s!JI"ec!1ung mit der fÜr eHe Nachpdifnug der restjgl eit berec1lUnngetl in
f'rage kOtllIllenden behördlichen statischen Priifungsstelle zu kJä1ell. E
empfiehJt sich dal!er, der genanntcn Stellc so friil1 wie möglidt"Gele!i:eu
IIeit zur Slel1ungnah1He, gegebenenfalls nut er Zuziclntllg Zll deH Be..
BPrechullgcn oder ürtsbesichtiguügen zu geben. Bei besonders 1t1ufal1g
reichen oder schWlcrigen Ballvorhabcn ist stets so 211 verfahren. Die da
durch ent::;tehendell baren Auslagen sind von delH AntragsteUer zn er
tattelt und durch den R.egienmg prä idetLten einzuziehen, der sie all die
betreffende PrÜful1gsstelle abführt.

Ich ersuche, die in Frage kOl1JlI1endetl SteHen auf die elt Erlaß be o[l-
dcrs hillzllweisell."
Qnz. 19tD H8ft 38, Seih' 1 19. Septemb01'
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zu entrichten. Dieser neue. Erlaß ßes R,eichsfinanzlnilllsters er!ciclrtert ! neue Me . thodell l nd so fort D. ese AtJlzählnng darf jedoch, wie der R. fe
die GründulIg soJchel ArbertsgemelllschaHen des I-Iandwerks mcht un  rent bemcrkt, flicht als erschopfend alJgcsehen werden, denn es musse
wcscntlich. Die Tatsache der Steuervergjjn tigung beweist. Daß amt- deI' Staatsführung vorbehalten bleiben, den einzelnen Betrieben stets clic
licherseits die BiJdlJllg- dcr Arbeitsgemeinschaften erwünscht ist uud ge- Aufgaben zu steHen, die hir delI Ausbau der So.zia]onhI11IlK sowie für die
fördert werden soll. Alle IIand\verker soIJtensich in ihrem eigeneu IIlter- Staats- und vViftschaftsentwicklung erfullt werden mÜßten. Abgesehen

zu solchen Gemeinschaften zusammenschJießen, da hierJll1t crheb- von den besonderen Ausblldungwerhältnissen hätten die allgemeinen
Vorteile verhunden sind. Dr. M. Ausbildungsvcrpflichtun.Q:cn das Gcmeinsamc, daß sie auf einer Verant

wortung g'cgclluber der Öffentlichkeit beruhen, nicht gegenübel- dem ein
zeinen Gefolgschaftsrnitglied. Das bedeute, daß der einzelne auf Grund
des Arr.eitsverfassungsrechts nicht berechtigt sei, auf Durehsetzung einer
bestimmten J-'örderUJlgsllJaßnahmc zu bestehen. :Fs müsse deshalb dem
Stadt und seinen Organen vorbehalten bleiben, durch ihre Aufsicht sicher
zustellen, daß die notwendige Bewfsförderung durchgefuhrt wird, \vei!
diese Aufsicht das einzige sachgemaße Mittel zur Dnrchsetzung dieses
Zieles sei.

Als Mittel, die im einzelnen zur Sicherung der hetrieblichen Ausbildung
in Betracht kOJ!lIuen, nennt die BelrachtuIII!: VOr allem die soziale Ehren
gerichtsbarkeit, die Verletzungen der Fuhrerpflichten ahndet. \Vie aus
der bisherigen RechtssprechltTIg hervorgeht, bestrafen die :Ehre!lgerichte
hiernach auch VeJstöRe gegen die Pflichten zur Berufsausbildung. In
der VcrnachJässi.e:ung dcr AusbilduI1.Q: eillcs Ucfolgschaitsmitgliedes könne
Ilämlich ein Ausdruck unsüzIaler Gesinnung gesehen \verden. Auch die
wirtschaftliche Ehrengerichtsbarkeit komme hier in Betracht. Ab
schließend werden die Suaftatbestände der 1(eichsgewerbeordnung; und
des Handelsgesetzbuchs g-egen dicjcnig-en Personell erwähnt, die die
Pflichten der Berufsausbildung verletzen. En-dfich wird darauf hinge
wiesen, daß das Jugendschutzgesetz gleichfalls durch Strafbestimmungen
seine Ansprüche sichert. Atlch diese Bestimmung'eIJ ::;ehörtcIJ in das Ge
biet der BefuTserziehung, dCIIJI Schutz dcr Jllg-end und J...üTPerIiche ErtÜch
tigUflR selcn notwendige Voraussetzungen der deutschen Benlfserziehung.

Ausdehnung auf die eingegliederten Gebiete
rtir das Altreich das Gesetz

Zur VermeidulIg unbilliger
in velsclIiedcncn Punkten

auf die eingegliederten Gc
neugefaßt worden. Die Neu

vom 7. September 1940 bekannt

I!f SiiMIi; des iiesetzl!s über die Bereinigung
illter Schulden

Aktivierun  der KräHe im WohnungsWesCll
Durch eitlen Erlaß des Reichsarheitsmlnjstcrs ist die Verschmelzung

von WOhnt1ngsunternelrmun. cn gesetzmäßig geregelt \-vorden. Der ErJaß
räumt die lcizten SchwierigkeIten beiseIte, dIe verfahfel1s1l1äBig der
Durchfiihrllng der vom Reichsverbancl des deutschen gcmeinnÜtzigen
\Vohmmgswesens betriebenen KOI17,eIltrierun  und Aktivierung der schaf
fenden Kräfte in den WohnuJlj;sunternehmen im \Vege der Verschwe!zung
noch entge,l',eustanden. Die Allerkennungsbehörden sind ermächtigt und
verpflichtet. die ihrer Atlfsicirt untersteheilden Unternehmcn daraufhin zu
priifen, ob fur den fortbestand ei1!zelner von ihnen ein BedÜrfnLs nicht
mehr besteht und ob dic VClschwe!znng Zll einer Leistungssteigefttng
führen \vÜrdc.

Lehrauftrag Hir technischen Luitschutz
Der R.eichs\Yissenschaftsminisler hat den OberregIerUUgSrat Alois

"Vinter vom R.cic!lsJuftfahrtministerium beanftragt. an der J-'al.;:u1tat fLir
13allweserr bei der Technischen Hocllschtde BraI1I1Sc)l\Vclg die Grl1ndziig:e
des tech.nischen Luftschutzes. ullter hesouderer Berücksiclltir;UIlg' des Bau
wesens IJl VorJesungen IIrId übungen zu vertreten.

Die neuen Lohnsteuerkarten
Der RciclrsfinallZll1ln!ster ]Iat die Anweis!lngctl fÜr die Lohnsteuer

karten des Kalenderjahres 1941 erlassen. Ihre Farbe ist dIesmall1ellgrau.
Auch für die eingegliederten Ostgebiete wird die Ausschreibung del- LohIl
stellerkaden vorbereitet. Auf den Lohnsteuerkarten wird auch die Wehr
steuerpflicht bescheinigt. Als wehrsteuernflichtig- kO!l!11Iell im nächsten
Jahre die Geburtsjahrgäugc 1914 bis 1921, iII det' Ostmark erst ab 19Hj,
irn SIldeteIlland erst ab 1917 in Betracht. WehrStel1erpfUclLt besteht im
Einze1falJ nllr daun, welin bis zum 10, OktOber 1940 eme endgÜltige Ent
scheidung darÜber getroffeII ist, daß eine Eiuberuiung zur ErfÜliung der
zweijährigen aktive!! "Vchrpflicht nicht erfolgt. Eine bes01Idere Regelung
trifft der t:r!aH fÜr die vom WehrsteL1en echt abweichenden Kriegsrnuste
ftlng;senlscllefdullgcn. SolcJle KriegSI\llIstCrl1IlgSentsclleidungen fÜflrel1 11111'
dann zur "VehrsteuerviJicht, wellU sie wie folgt lauten: g. v. Heimat _
ganlisonven ve llc!uligsfähig in der HeÜlIat - Ersatzreserve U, a. v. (Hei
ll1at oder feh!) - arbeHsverwenduui!.sfähig- - Ersatzreserve 11. ,1. v. n. _
arbeitsverwendungst11lfahig - Aus1l111stenlilK rrls krieg-sLli1brauehbar.
Andere Kriegsl11tIsten1llgsentscheidungen führeIl IIIC!rt :our \VebrsteL!er
pfl cht.  l1ch die neue für 'die PoleJl eingeführte Sozialal!.sg-leic1Jsabg-abe
pflicht wild auf der Lohnsteuerlmrtc eingetragen.

lIIusbildlJlig Ulld fiirderulIg des Berllfsnilchwllchses
Wie die Bctriebsiührer den Berufsllachwuchs auszubilden und zu

fördern haben. - Unter Staatsaufsicht. - Eine ErJäuterung

Fallen Sparprämien unter den Lohustop?
lu Ergänzung der Vorschriften iiber delI allgeltJeinell LoluIStOP IIat der

RelehS<Lrbeitsl inister Bestimmungen zur Pürdenrug des Werksparens
dLII'C!1 SJ?ar];mimie1 . g ttoffen. Häudigt der Untemehnler dem GefoJg
sch£lrtsnl1tghed zusatzhch tll dessen Lohn SparbÜcher mit einer Einjage
aus oder erhöht er dessell SDarl\.ünto (lurch zusätzliche Einzahhlllgell, so
I!andelt es slcI.l um Zuwendungen, die dem al!gemeinen LohnstoD llHter
hegen. Aucf1 un Rahmen des \Verksparens kÜHnen SIJareinlagen lll!r zu
I ll festgelegten Zin sätzcn angenol1lmen werden. Um den Spanvillen zu
rordern, versu h, u Jedoch einzelne Unternehmer, zusätzlich zu diesen
ZI!. se.Il SPflJ"praullen Zlr geben. Gegen die Ausschüttung dieser Spar
pram,len srnd VOll}. Lollllsto]) aus keine Bedenkell zu erheben, werIll die
VerzmslIng, der Ellllagen einschließlich dieser Prämien !licht mein aJs
6 v. H. .im Jahre b trägt Jede darÜber hinansgelrenden Pränlienge\-väll
rUllg wlJ:d als IlJ1llllttelbare Lohuerhöhrrng angesehen lind unterlieg-t dem
LohnstoIJ.

Zeitschriften schau
\Vu.tschaftlic]w 1(11l'zbriefc übet. Steuer-, Verkehrswesen, Wh'tschaftskullde Rud

Loren.tz-Vei'lag, Charlotlenburg 2, Berliner. Straße 42/43. 21. Jalirgang,
I:lefcl'png..37 vom }o. Sept mbel' 194.0. Inhalt; A!ctuclle Stcucl"fragen. _ Ein
führung  l.ner Soz alau.sgkJchsa\)gabe von Polen. Von ObenegierungSI'a.t Dl..
Sell , Bel1m. -:-. ErW€Jtertex' MIeterschutz. Von Rechtsanwalt Dr. Hans Fetet'
C! 'r.B3rIUl, - Fortset ung deI" Postgebühl'enüber i(.ht. -- Kl1Lzbl'iH

üBZ 1910 Heft 38, Sel(o 2 19. Septem!Jpl
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(3J Bet:cff: Mehrarbeils.<:usch!äg2 bei  i h\ i    k ?j e eCt;;;; . ;: t ; ,; rr O ufK i:; ;  ' rd c:  e i ;"1   veT'c:e.e  '26""""-2 ';  :;3
Bekanntlich ist die KriegswlflSr:haftsvcfordnung und deren Anordnungen, die die

Auszahlung der MChralbeiJszuschläge für die 9, und 10 Arbeltsslundo an die Gefolg.
schaft5mitglieder verhinderte, beseitigt worden. Durch die Ve ordnuf1g über die
WiedereinfÜhrung der Mehrarbeiisluschläge vom 5.9.1940 ist mit Wirkung vom
8.9 1940 der Vorkrjegszustand hier wiederhorgestellt worden.

Es gilt als-o im Baugewerbe !ediglich unsere Reichslaritordnung. Diese bestimmt
im   3 Ziffer 7 daß für Mehrarbeit (d. h ,>olehe Arbeit die über die 43.S\unden
Woche hinausgeht) ein Mehrarbeltszuschlag in Hohe von 20 ¥. . zu zahlen ist.

Dies gilt nleh: nur fur die 9 und 10. Stunde, sondern auch fur die 11 usw. Stunde.
Die BesUmmung, wonach von der 11. Stunde an 25 v. H. zu zahlen sind, ist also i;l
ForlfaIl gekommen.

(4) Betreff: Zuteilung 'fon SchnlHholzscheinen in den eil'1gcg!ieder!en I

Osfgcbieten
UflSero Geschäftsstelle KaHowitz Hbferslraße 3, macht in einem RundschreibenVom 4.9. 1940 die !nnungsmitglieder 'Ostoberschlesiens auf oie Regelung hinsichtlich

der ZUleilung von Schnitiholzschefnen in den eingegliederten Ostgebieten auf
merl a 'teresse unserer ostoberschlesischen Mitglieder sowie derjenigen des 015<'1- (1) Belreff: RohstoffwitHdtaH: Eise   : Zl iei!ung.en an  ie VO  der Wehrmacht
Gebiel€s geben WIr nachsiehend dieses wichtige Rundschreiben nOl;:hmals an dieser enllassenen Ir.haber stilllegender HandwerKsbelnebe

Ste I, s w   es\ h .her usgestellt. daß trat! unserer met:rfal;:hell Rundsch.reibc.1l imrc:er 11 E i.1. f: i    Jri i 3f  ; t rus   e   :I  x   ; ;1     ar;Er   üc  :' re1:'d '   7;g
noch Unklarheil uber die Zuteilung von Sl;:hnittholzscholnl,W besieht. Wir welsen hier teilnahme zur Wieder21.if:12h<:1€ der stillgelegt n Be:riebe ge5tattet:
grundsatzlkh nOl;:hmals auf folgendes  in:.. "Unter den gege w::!rt;q IlIr Entlassung kommenden KriegsteiJner,mern be irJden

1. Diejenigen HandwerksI;Jetriebe, .d1e nUr  lIlerJ Nadelschrllttholzverbrauch  on sich Inhaber soil;:hef Setrieoe, die inlalge de;- Einberufung sfiUg01egt haben Den36 cbm im Jahre also nur 3 cbm Im Monat I ns g e sam t haben, erhalten keme Inhabern diQscr Setrtebe ist die Wiederaufnahme ihres Erwerb:;geschafles weii
SChniHholzeinkaufssl;:heine, da sie bis zu dieser Menge Holz frei beziehen gehend zu erlell;:Meril. Ich. bitledaher, in solchen i'i.iHenflir eine umgQhcnd::J undkonnen. . _. ausreichende M:st.;:is.I:zuwelsung aus Ihrem ! ufen?erJ Kontingent ZIJ sorgen.

2. Handeil es sich um einen Holzbe.darf bis ZU 3 cb,m Im Ein z e I I a I] e, da.nn Um eine reiOLm<:1 ioS9 undbe.schlcunig!e BelIeferung aieser Betriebe f'l d r
bilie'1 wir Sie, die bisher üblichen  nlra sformbla. te  auf. Zuteilung..von Em- Anlaufzeit sil;:henl!stelien, ermäl;:htige 'Ich Sie, die erste QLtarta!5zuwei ung uus

f    ih: d f rur   zeJ ;     OI Vi rdl a :    fd::h;  li;t !   d'm      U!J    1  Wi nd: t:\ ei  er: tnd; :n   sat: e   e;e  X' st it ,ZY' hCrauszugeben."zu den Angaben unler Punkt 4, 5 und 9 des Formblattes erforderlichen Unier- r ,
lagen nicht oder nur unvollsländig beigebriKht wurden. Da wi! ,diese Angaben
veranlwortJil;:h prüfen mus sen, bitten wir Sie dringend, die betreffenden Unter

3.  iue;a i n  e  I/aal r  daa i'1"ld r vl  Z   t  haflliChen und ,der dem Reichsnähr_
st nd zugehörigen Beiriebe wie Mühlen,Zuckerfabriken usw. erhaBen in
je dem Fa I! e Nadelsl;:hnittholzscheine durl;:hdie zusHmdige. l n<:!esbaue n
hu  nsz hga :e I . ri h    eE'ss'ii   a1 c ied  ei    e:: sc  ftd r::c Un n  1 e K   :
genvQn im Ein:z:elfalle bis :z:u 3 c:bm Schnittholx :z:usläZ'ldig. Es. ist selbstver
ständlll;:h, daß bei einem hbheren Ho!zbedad uber. 3 cbm hier die landcs
bauernsl;:haft auch zuständig ist.

4. Die Zuteilung der SchniUholzeinkaufssl;:heine an die IBaugesl;:häfte erfolgt ,in
allen übrigen Fällen dUlc ". die zuständ.igen,' nal;:hs!ehcnd aufgefuhrten Kon ln
genttrager. ,Sie mussen Sll;:h also in einschlägigen Fallefl mir Ihrem Bauherrn
diesbezLigllch In Verbindung setzen, der die Scheine bei den nachgenannten
Kontingenlslrägern beantragon muß.

1, N S D ÄP" fur die Bauten der NSDAP., ihren Gliederungen und angeschlossenen
Verbände,

2, Weh r mac h I für WehrmachtsbaUlen einschlfeßHl;:h Bauten der zivilen luftfahrt
3. ReiChswirl'schaf1smin1ster, Hauptabt.ei(ung JI,.Ilir Belriebs

baulen per Mitalieder der WIrtschaJtsgruppenB rgb u, Eisel\schaflende Industrie
4. R d I Üh : u ei  d   <t:n tV;acs e -f   da : Ii t z :a   e s  t   g'die ausdrücklich in

die GeSiJmlpJ.anung des Reil;:hsamtes für Wirlsl;:haftsaufi:Jau aufgenomm.'¥n sin .
5. Re ich s ver k ehr s m in i sie r, D e u t s c heR e I I;: h $ b ,a h n, fur Betllebsbauten der Deutschen Reichsbahn. ' .
6. Re ich s ver k ehr s mini s t e r, Wasserstraßen, fur,Bau!en an den Rekhs

Wasserstraßen einschließl1l;:h H,afenbauten der länder und Gemeinden,
7. Gen e I a I 'I n s p ek tor für das ,d e u t sc h e Sir a ß e n wes e n !ur den

niIV.h \    li hl' ehi  rt d 'r  faRh ;   aulobahncn, Reichsstraßen, landstraßen I.

Reichsinnungsverband des Baugewerkes, Bezirksstone Sc h I es ion
fernsprecher: 5 49 87

:tu Postscheckkonto: 18673
nz
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Breslau !,den B. September 1940,
Sandsiralie 10

An unsere Mitglieder!
{1J BetreH::Rohsioffwirls haft: Eisen f Verbot der Verwendung von GB.Bau

und Wb.Kennziffem zur Beschaffung von Baumaschinen und -gel Hen
. Der GB. Bau. hat im Einverständnis mit der Reichsstel!c für Eisen und Stahl mil

dem nachstehenden Schreiben vom 5 September 194{} - G. B. 1199 - IV - Reg. 
die Fcch;;;ruppe Aufbereitur.gs- und Baumaschinen angewiesen, bei Bestellungen VO\!
Baumaschinen GB.-Bau- und Wb.Kennziffern zurtJckruweisen.

"Hiermit ,bitte ich Sie im Einverslandllls mit dor Reichs telle für Eisen und
Stahl,die Mitglieder Ih,er Wirlschaftsgruppe aufzufar,dem, bei Bestellungen von
Baumaschinen GB. Bau. und Wb.Kontrollnummcrn zurückzuweisen

Nach den BE'stimmungen der Reichsstelle fur Eisen und Stahl ist die Verwen
durig von GB. Bau.NummfOrn LUf ;Besdl'affung von Maschinen und Geräten unzu
lassig. Nach meinen eigenen Weisungen zur DeckurIg des ßeddrfs der Sauwirt.
schaft mit rv:a chinen und Geraier, ist die Verwendung von Wb-Kontrollnummem
untersagt.

Ich werde kunflig in jedem Falle, in dem ich die unzulässige Verwerldung von
G8. 8<'3u_ und Wb_KontrolJnummern ZUr Beschattung von Bau;nasl;:hinen feststeJJe, in
mir geeignet ersl;:heinender Weise die hiermit vorliegende Unregelmäßig keif verpfolgen." .
Wir bitten Sre, davon Kenntnis zu nehmen ur,d weisen ausdrücklich darauf hin,

daß GB Bau-Nummern nicht zur Beschaffung von Masl;:hinen und Geräten verwendet
werden dürfen. Wir mal;:hen noch darauf aufmerksam, daß das uns zur Verfügung
stehende Sonderkonlinqent des GB. Bau nicht hIerunter fäH!, da diese Kontro!!num
me rn nur d s Kennzekhen "G8" tragen.

(1) Eet,eff: Sciulltwed1sel mi1 c!.\,m GesthälissfeUen des ReiehsinmJl1£jsverba!1des
Aus Grundcn der Zeitersparnis müssen wir unsere Ml1g!i der dringend bitten

all<: Einga en, Anträge und S hrifts((j_l;:ke, welche evtl an 1!nde!e Dienststellenweitergeleitet werden  ollen. lmmer In da p pe! t e   Aus fe r t! gun 9 an UnS
el(1zusend n. Es kommt eH VOI, daß Mitgl!eder seitenlange Briefe an uns schreiben.
die erst wiederum von uns hier abgeschneber. werden müsssrI, um den Inhalt dei
betreftenden Schreiben clul;:handGrt>n Dienslslellen, falls dies zur Klärung der in den
Schreiben erwö!hnten Angelegenhe!len notwendig ist, zur Kenntnis zu bringen.

Dadurl;:h enlstehl na(urgcmaß ein sehr qroßer Zeitverlusl, der aber dadurl;:h ve,
mieden werden kann, wenn unsere Milglieder darauf al;:htlm, daß, wie bereits er
wähnl, alle Eingaben, Beschwerden usw_ ir'! doppeltel Ausfenigung an uns ein.
gereicht werd.an
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a. Re Ich s pos t m i n lS   e r, lur der DeutschE!1'\
lautenden UnterhiJIfsbedarf.

9.Reichsl/crketJrsgruppe Schienenoahnen, tih Bal.l':erJ d r
glieder der Reichsverkehrsgruppe  I;:hienenbahnen

10 Re \c h s a.r bei j s m i n ist er, fue Wohnungs- und Sl'2dlungsbJu.
u'1d.lIlduslnelje Bauten, gem,:indliche HOl;:h_ und T,eloaulel\, sow :t
Kon:!ngEmIstrilger zuständig smd Anträge in jedem Fali an Oas iür

11   :r: f     1 :fii; ; CCh  t 'a tle  r de  GR ,I;: eiSe(el S h i;dl      :h : hre5r es :

tei ! Y: ::g  c,;C    ::    t   sn      1 1   ':  I;i r  9g i   1rfW  ; z 3 ;,; ;

: A7i :;;:   ;   Jtf;i a b   :   : !   :1    r; i ;   I  o e; rS:h :gj  7z;
?olllen sie ber der Zuteilung von Nadeis hniUho!::r: ch(!'!:1en Sdnviedgkciten hüben,
1ß: beso.r.dere dun:  Af;llehmmg der Zu.fe1!.ung se,tei'JS vorgenannter Kon:ingents.
trager, s  bJH.en Wir Sie, lID$ diJyof\ Mlftelhlng zu machen. WIr werden' ;;oQsnf).unsererseits lilli den betreffender< Stellen vcrhanclo!n."

[8J Betreff: Kauf und lieferung auf Grund von Nade!s  niIJhcb::einkal!f:mhejrH.:J1
Es wird mitgeteilt: d<J.ß In letzter Zeit skh die Falle hB:"fen, rn denen 5ägewe,keNadelschni!H1OIzv""kaufe nur unter de;- Vorausselzung tJ;J!igeD wollen, dar) ihnen

Nadelschniitholzeink"utischeine:fGr das.. neu e Forstw"irtschaitsjahr, das am " 10.43

Ph 2 i  Ch  i :t  7:anu :    e w   e  i S : u f  a G nFc;er h t    h::!  I  rg  a:r   s d:     'I \ a   b
Die Reichsstelie für Hofz weist darauf hin, daß die E;riQlJung'der Schr-lIlho!zauf.

lage nkhl aHeir> fut die Nade!s!dmmhoizzuteilung im kom erlden FOIHwirt5'.chattij",hrbes!immt ist. vielmehr wird den S<igewerken die durch rucJ:lauj,mce Schn;t\holtein
kaufssl;:heine für Verkäufe nachgewiesene tvlengo ais Maßstab bei derj"ommer:den
Nadelstammhol verl'2ilun9 gewertet.

Die lieferung des bis zum 30 Seplember 1940 verkauf!:;m Nadc+ .chn!tth.ollesk<'iM
auch nach diesem Zelipun1;:t erJo!gen. Die Mitqlieder' können also die Jetz.t. erhal_

el ;f\ d  l grz u;   : i ;;er  beb  s u  m i r  .1QUf ; ti1  ge ,ab6    l rer   e v:
dann nach dem 1.10.40 erfolgen. Es kommt also daraul an, daß die Scheine bis zum
30.9.40 unlergebracht sind

(9) Betreff: Einführung von widttigen Arbeifssdsultgesetzeriin den e[rtgegHe
de,len Oslgebieten / !i.cgienm9sb$zh!  KaflowHz

Seil dem 12. Sepiember 194iJ sind nachstehende wichllge Gesetze eljch i;, Od
obersch!c$ien und im Olsaland in Krdft getrehm:
1. Das Gesetz uber Krnderarbeil und uber die Arbeitszeit der Jugen.dliche:< (Jugend.

schutzgeselz) vom 30 4.1938 (RGBI. I s. 43?).
2. Die Aus.fuhrungsVerordnung lUm Gesetz iJber Kinderdrbejl

zei! der Jugendlichen (Jugendsl;:hutzgesetz) vom 12 12.1938
3. Dio Arbeitsleitordnung vom 30 4. 1938 (RGSI. I S. 447).
4. Die Ausführungsverordnung ZUr Arbeitszeitordnunqvom 12 12.

und die auf Grund der Verordnung uber die Ar  itszea odel



t!.IH\',Hi;I! I I lill!H eeum
Eugen John Inh. William Stein

BfI"€es!au 2S, Meineckestr. 44, Ruf S.-Nr. 44141 ParD<te tiab[/"iik lFiiii6a!e GU02:ii iiftz OS..'" Wilheh:tJ.str. 49Eigenes AllScblußglejs _ Ruf 4392

Ourchluhrung bc5jimmungcn über dia !
vom 13.12.'1934 (RGBI. I S. 1234). spannen oder Vergütungen u

zum Gesetz über die UntcrkunH bei Bauten vom :"i er wesentlichen Voränderun .,lCn waren,. als unangemessen hoch erweisen.

llnserC Mitglieder aus Os!oberschlesien, hiervo;J Kennlnrs zu nehmen. V r ?I!I ! ] nl ; e'  ;   g B ;:ä :n        ;;   e n V    j :  !<    sk   lf;a
die Preisbrldung oder dia von.jhm beauftragten Stellen allqeroe;ß oder.jm Elnzelfalianordnen oder zulassen.

S 3. i)er Reic:hskommissar fur die Preisbildung oder die yon ihm beauftragten
Stellen kannen Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen oderanordnen

!! 4. Die Verordnung tritl am 15. -September 1940 in Kraft.

oder Vergütung n auf
nn sich die Handels
insbeso;Jdere infolg
Berechnung maßgeb

(10) SeheN: AullragsvermilHung bei öffenl!ichen Aufträgen
Mit dem 1S September 1940 ist nachslehende. Anordnung in Kraft getreten, von

der wir unsere Mitglieder Kenntnis zu neh1J1en bitten:
Die zur ErfÜllung der AullraQe cffentlieher Auftraggeber unmiUelbar oder
bestimmten V aren dürfen nlCh! dadurch verteuerl werden, daß sich ein
Vermittler oder sonst jemand in vojkswinschaftlTch nichl gerechtfertigter
den Weg der Ware vom Erzeuger .zum offentlichon Auftraggeber einschellte/.

!! 2 Be] Auitrag:9n Aul!raggeber fsl Si Handlern und Vermittlern
Jeder Art verboten, eine eine volkswirtschaftlich qerechtfcrtigte Handels
spanne oder Vergü\(Jng :w vereinbaren oder ohne Vereinbarung anzu_
nehmen.

Heil Hitler!
Reichsilii'iungsverband des Baugewerkes, Bezlrkssf!i!!!le Schlesien.gez. Alberf Kur zer, gez. Dr. Hoc h bau m,Bezirksinnungsmeisfer. Geschäftsführer.

rl , I r 0 , I I
1!fJ,(lijtJfJiJ@)IT , 'iI . Je fi\i!tJfJiJt@elf \19!!:i@ 31. 3! II1Ifi!j !!I1

In der vorletzten Nummer haben wir unsere
Leser, welche unsere Fachzeitung durch Post.
überweisung (nicht Postbesteller) beziehen, um I I Seit 35 Jahren der Schutz- u.

Dichtungsanstrich tur Beton,
Mauerwerk und Eisen.

Pa u I Lee h I er. Inertolfabrik, Stuttgart.

für die Monate Okt., Nov. u. Dez. 19'40 gebeten.
Dankenswerterwelse Ist eine große Zahl unserer
Bezieher unserer Bitte nachgekommen. Diejenigen,
die es bis Jetzt versäumt haben, uns den Betrag von
RM 3.90 einzusenden, bitten wir höflich, dies bis
30. Dezember 1940 nachzuhofen, damit uns der Einzug
durch Postnachnahme und den Beziehern die Post
spesen von RM 0.50 erspart bleiben,

I

V orhereitende Maßnahmen der ötieutlichen Bausparkassen für den
Wohnung bau nach dem Kriege

Neue BcUl'agsmarken der Deutschen Arbeitsfront
Pur die ab 1. NOvember 19 O fälligen DAF.-Beittäge werden yon den DWlist

stellen deI' DAF. mit WIrJmng vom I November 1840 neue Beitragi'mal'ken' aus
gegeben. Die bisher. im . Umlauf b.efindlichen Eeitragsmarl;:en werden :mit Ablauf
des 31. Qkto1Jer 1940  HJ!:;er Kraft gesetzt. Eine. Ver"wendung dee nenen Beitr;lg,;
marken 1Ur. zuruckliegendü Beitragsmonate ist. llic1lt möglicJL Es muß deshalb
Jedem Ml ghc  cmpfol."lien werden, bis zum 31. Oktobel' 1940.a11e etwa bestche ldeJI
ettrags!:1.lckstande nut den jetzt noChgultigen BeÜragsmarken aufzuholen, UDl
elUe Gefahrdl1Jlg de ' Mitgliedschaft 2\U vermeiden.



lierbst-GeseHcnpriiiungen im Zimmererhandwerk
im Kammerbezirk Oberschlesien

der Zimmc,t'cr-Innung flu' oJe Pro'i.inz Ober
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des BaUZHeisters :'Iatusc.ho

Erste Aufsichtsratssitzung der Ifeimstätte Dallzig-Westprellßen
Unter dem Vorsitz des AI1g-emeinen Vertreter", .des Reichsstatthalters, Regje

Tungsprasident Huth,. faIld im Sitzungs saal der Behörde des ReichsstatthaUers di"
. erste Aufsichtsratgsitzung u'1.d Gesellschafterversammlung der Heimstätte Danzig
"Vi estpnoußen Gmb}i.. TreuJlandstelle für .Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen,
statt. Am 17. Februaf die"es Jahres wu! de auf Vel'anlas$ung des Reichsarbdts
ministers du" Hcnnstätte Danzlg-Weslpreußen als OJ::gar  der staatlichen Woh
11.ungspolitik gegründet und am 8. Mai.in.das Handelsregister Danzig eingetragen.
Grlinder Si)ld das Deutsche Relch und dei' Reichsgau DamÜg-Westpreußen (Gau

Reichsstatthalter
Allgemeine Ver
enden Geschäftsführer, Dipl.-Ing H ein.

Die Heimttätte Danzig-Wcslpl'eußen winl nach den bereits abgeschlossenen
Yo 'planungen eines umfangl'f ichen Wohnmigsbal1fJrogrammes. noch in diesem
Jahre mit dem ersten Bauabscilnitt in yerschieuenen Orten des Reichsgaues
Deginnen.

SIldeteIlDill!

23.

Städte

Baustoffpreise für Mitte Juli ]940
(Nach AJ1gabcn des Statistischen Reichsamtes)

::\:  1!::,   ;a;';e:  n ;  : , , ::   ;i  ! : '"   I ;i:ltrJ- farm,i".a :        ; E    :   = -= I    )   I1 i:

Bi W!4 .OO 318 L!3'75 1 d5,- Ki! St, -' I.11Od,3<J B i14.75
.,   ß ,5 O    B:4  B:4 1----: , i B :65 7BilO O " l l 5PL." '" ..! I .. 1(".. " I .'Bi' ,,:65,00356 ,,:4,65., ,4.65 f'] i " " 2,57" 118,30
,,! .,'59,33356 "A.7  ,.;4,50-!., ,,2,47 "i21,83
I

. Barackenbau
Gebr" SpHegel

Berlin-Weil3ensee
Straßburgstr. 15-17 . Ruf: 560688-89

liJja t.J!i)a!i)peii'i, Bs@liß&" Plaüeil! f
:ii\!:i!tiJIt:!!all'iJsftridle jeliiJe!i' &rt

Paul, ga: : fJ:  u5:a!?:: fea: :r

rEla!il!ii1nde

'!!ireßI'ICll'ideBspi!'f!!i$S.
(A::s ..\\'irts.:haft und Statistik"]

\\'a. ;;. tr::id Ort
I : \e M ' l 11o .,'i ;' :    j!!'
u '-'b d'J!'1:b.. i (1913

.ehnitt I - l Q)

11 t 1110,00 101

:: I f b:   1,. 144.00 109
100 kg 74,00 51

" I 22',00 56
" 31,10 .Je7
.. 310,00 74

104,00 59
mö'stt  6:ig 1

" 48,00 139
10 t 315,30 127

318.00 103
" 30S,OJ 104
.. 1:356,00 103

" 1 384,00 10" 348,00 112
100m 76,19

1 StCk. ! 4,52
1 cbm .

" 52..30

1 Gm I ' 1,17

100Qm 3-:::,00

\OOq   7 :

Stabeisen, Basis Obe,<-:;o::.se"1 , . . . . . . .
Formeisen, Trfu;:e: B",s Ot rh2.usen ....

Mittelbleche, BOlS;" FS5e  1,., . . { .Feinbleche, Basis .5ie e" f o\.l r DIJJmgen .
Kupfer, Elektrol:n. BeriL:. :
Blei. Berlin . , .
Zink, fIamburg ,
Zinn, f1amburg .
Kupferbleche, Be:';".
Zinkblech, Berlin. .
Mauerziegel. B.::,li.::
Dachziegel, BerE
Kalk, BerIit1,
Zement, BerIin
Zement, Bresl2.:t .
Zement, LeipzIg
Zement, l\Uin,:ueI;Zement, Essen, . . . . , . . . . . . .
Röhren, schmie;::;;;:'; ;:';-I:e 2  Werk, Berlin .
Röhren, gußei$ IT . t-: Berlin .
Kantholz, Berlb . .
Unsort, Brette: . . .
Fensterglas 2C \Ye,  .
DachDappe .. .
Leintilfimis. B0;-h , . . .
Linoleum., Deu:sd:::'3 RddI

liefert kurzfristig:

Ei £  barrack
m
lBaracke ",

transportabel
lind ortsfest
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ßlIsiilndsbillllllJrhilben
Großes Markthallenprojekt in Zürich

Die Genossenschaft Zuricher Engros-.MarkthalIe, die mit ihrem groß
ztiglgen PrOjckl die Zusdlmneniassullg des gesamten f:ngrosmarktes von
ZÜrich und Umgebung in einem peripheren tJmschlagszentrum bewirken
wilJ, ist in ihreil Besttebungen wieder eincn Schritt weiter gekommen.
Im Interesse einer raschen VoI1endung der Projektierungsarbeiten haben
Bund, Kanton und Stadt Zurich beschlossen, der Genossenschaft Zürichcr
Engros-Markthalle eine,n bedeutenden finanziellen Beib-ag- - insg:esamt
45 v.li. der resthchen Kosten - zu gC\vähren. Dcr Baube1;iun der An
lage ist auf den Zeitpunkt in Aussicht genommen, Ja der StaJld der Ar
beitslosigkeit die BcreHsteJiung von Arbeit erfordert Als Bauzeit sind
llIlgefähr anderthalb Jahre in Aussicht genommen.
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Für die SchrHtloilung veranlworllic;h: Hochbauingenieur Pau! Neu man n, Breslau.
Für den ArlZelgenteif und Geschäftliche Milicilungen verantwortlich: Walter S t r u t z,
Breslau. Anzeigenpreise, Nachlässe und Vorzugspreise nach Prelslis!e Nr. 7. Post.
iJulJieferung: Mittwoch. - Anzeigenschluß; Dionstag 9 Uhr. - Ersc:heinungstag
Donnerstag. - Bezugspreis: Monatl 1.30 RM, vier!e!j. 3,90 RM; bei Posibe-zug einschI.
4.5 Rpf. Zeitungsgeoühr zuzug I. 6 Rpf. Bestellgeld. - Einzelhaft 0,40 RM. Verlag:
Paul S tel n k e, Bresl,au 2, Tauontzienstraße 29, Fernsprecher 5 $8 44   47. Post.

scheckkonto: Amt 6resfau 598. Druck  6rehmer & Minuth, 6reslau.
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